
Erklärung zur Barrierefreiheit 
Wir bemühen uns, diesen Webauftritt barrierefrei zu machen. Die Erklärung zur Barrierefreiheit 
wird im Bremischen Behindertengleichstellungsgesetz verlangt. Die technischen Anforderungen 
zur Barrierefreiheit ergeben sich aus der BITV 2.0.  

Diese Erklärung zur digitalen Barrierefreiheit gilt für den unter https://www.logistics-pilot.com/  
veröffentlichten Webauftritt des LOGISTICS PILOT ein Angebot der bremenports GmbH & Co. 
KG.  

Wie barrierefrei ist das Angebot? 
Dieses Angebot ist nur teilweise barrierefrei. Es werden nur teilweise die Anforderungen der 
BITV 2.0 erfüllt. 

Die Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen beruht auf einer am 22. Oktober 
2025 durchgeführten Selbstbewertung. 

 

Welche Bereiche sind nicht barrierefrei? 
Diese Bereiche sind aus folgenden Gründen nicht barrierefrei:  

Unvereinbarkeit mit BITV 2.0  

Teilbereiche, die nicht oder noch nicht barrierefrei sind entsprechend den Kriterien der Web 
Content Accessibility Guidelines (WCAG): 

1. Untertitel für Inhalte mit Audio (aufgezeichnet) (außer als Medienalternative für Text 
gekennzeichnet) - Synchrone Untertitel (WCAG 1.2.1) sind nicht vorhanden und werden 
nicht für alle aufgezeichneten Audioinhalte in synchronisierten Medien bereitgestellt, 
außer die Medien sind eine Medienalternative für Text und als solche deutlich 
gekennzeichnet.  
Maßnahmen: Bereitstellen von synchronen Untertiteln und Bedienfelder zum 
Einblenden der Untertitel; Geplante Umsetzung bis 31.12.2026 
 

2. Nicht jede durch Tastatur bedienbare Benutzerschnittstelle hat einen Bedienmodus, bei 
dem der Tastaturfokus sichtbar ist (WCGA 2.4.7).  
Maßnahmen: Anpassungen an Programmierung; Geplante Umsetzung bis 31.12.2026 
 

3. Wiederholte Blöcke wie die Navigation können nicht umgangen werden (WCGA 2.4.1) 
Maßnahmen: Anpassungen an Programmierung; Geplante Umsetzung bis 31.12.2026 
 

4. Farbe ist teilweise einziges visuelles Mittel zur Informationsvermittlung, eine Handlung 
zu kennzeichnen, eine Reaktion zu veranlassen oder ein visuelles Element zu 
unterscheiden  (WCAG 1.4.1).  
Maßnahmen: Anpassungen am Design, Links werden zusätzlich zur Farbe durch 
Unterstreichung oder andere Formatierung hervorgehoben; Geplante Umsetzung bis 
31.12.2026 

 

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-behindertengleichstellungsgesetz-brembgg-vom-18-dezember-2018-296342?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
http://www.gesetze-im-internet.de/bitv_2_0/
https://www.logistics-pilot.com/
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#audio-only-and-video-only-prerecorded
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#focus-visible
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#bypass-blocks
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#use-of-color


5. Kontraste von Texten und Text-Bildern haben in der visuellen Darstellung nicht immer 
ein Kontrastverhältnis von mindestens 4,5:1. (WCAG 1.4.3) 
Maßnahmen: Kontrast erhöhen durch Anpassungen an Design und Programmierung; 
Geplante Umsetzung bis 31.12.2026 
 

6. Linkzweck (mit Kontext) erkennbar (Ausnahme: für alle Nutzenden nicht erkennbar) 
(WCAG 2.4.4)  
Maßnahme: Inhalte überarbeiten, sodass der Linkzweck erkennbar wird; Geplante 
Umsetzung bis 31.12.2026 
 

7. Fehler werden nicht durch Textbeschreibung identifiziert (WCAG 3.3.1) 
Maßnahmen: Suche anpassen; Geplante Umsetzung bis 31.12.2026 
 

8. Software mit Benutzungsschnittstellen halten die Werte der Benutzerpräferenzen für 
Plattformeinstellungen für Maßeinheiten, Farbe, Kontrast, Schriftart, Schriftgröße und 
Fokuszeiger nicht ein.  
Maßnahmen: Anpassungen an der Programmierung; Geplante Umsetzung bis 
31.12.2026 
 

9. Auf der Website werden zusätzliche PDF-Dokumente bereitgestellt, die derzeit nicht 
gemäß EN 301 569 vollständig barrierefrei sind 
Maßnahmen: Alle bestehenden PDF-Dokumente werden auf ihre Barrierefreiheit 
überprüft und entsprechend angepasst. Es wird ein Prüfungsprozesses für PDFs 
integriert; Geplante Umsetzung bis 31.12.2027 

 

Wann wurde die Erklärung zur Barrierefreiheit erstellt? 
Diese Erklärung wurde am 23.10.2025 überarbeitet. 

 

Möchten Sie Barrieren melden? (Feedback-Möglichkeit) 
Wir möchten unser Angebot gerne weiter verbessern. Teilen Sie uns Ihre Probleme und Fragen 
zur digitalen Barrierefreiheit gerne per E-Mail mit: office@bremenports.de. 

 

Kontakt zur Zentralstelle für barrierefreie Informationstechnik 
Falls Ihre Kontaktaufnahme mit der öffentlichen Stelle nicht erfolgreich war, können Sie sich an 
die Zentralstelle für barrierefreie Informationstechnik wenden. Diese bietet auch weitere 
Informationen zur Durchsetzung. 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#contrast-minimum
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#link-purpose-in-context
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#error-identification
https://www.behindertenbeauftragter.bremen.de/der_beauftragte/zentralstelle_fuer_barrierefreie_informationstechnik/beschwerdeformular_zentralstelle-28047
https://www.behindertenbeauftragter.bremen.de/der_beauftragte/zentralstelle_fuer_barrierefreie_informationstechnik-28011

